
Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Gabriela Schwarz, Ralph Schallmeiner 
und Kolleginnen und Kollegen 
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zum Gesetzesantrag im Bericht des Gesundheitsausschusses 1137 der Beilagen über den 
Antrag 1923/A betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine 
Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Bauern­
Sozialversicherungsgesetz und das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz 
geändert werden 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der eingangs bezeichnete Gesetzesantrag wird wie folgt geändert: 

Art. 1 (Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) wird wie folgt geändert: 

Die Z 3 und 4 lauten: 

»3. In§ 750 wird nach dem Abs. 1 folgender Abs. Ja eingefügt: 

„(la) Der Dachverband hat über Auftrag des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz die nach den Bundesgesetzen krankenversicherten Personen und deren 
anspruchsberechtigte Angehörige, die bis 22. November 2021 noch keine Impfung gegen SARS-Co V-2 
erhalten haben, über das Risiko, schwer an COVID-19 zu erkranken, und die Möglichkeiten zur 
Inanspruchnahme der kostenlosen Impfung gegen SARS-CoV-2 zu informieren. Abs. 1 letzter Satz ist 
anzuwenden." 

4. Im § 7 5 0 Abs. 2 wird jeweils der Ausdruck „Abs. l" durch den Ausdruck „Abs. 1 und Abs. 1 a" ersetzt.« 

Begründung 
Zu Art. 1 Z 3 und 4 (§ 750 Abs. la und 2 ASVG): 

Der Stichtag für das durch den Dachverband der Sozialversicherungsträger zu versendende 
Informationsschreiben soll von 1. November 2021 auf 22 . November 2021 verschoben werden. 
Außerdem entfällt die gesetzliche Festlegung der Altersgrenze, diese wird im Auftrag des 
Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz definiert werden. 

Des Weiteren kommt es in der Anordnung zu § 750 Abs. 2 ASVG zu einer redaktionellen 
Richtigstellung. 
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